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Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

1. Gibt es Kindergärten und Kindertagespflegepersonen in Erfurt, die 

derzeit verbindliche Betreuungszeiten vor 7:00 Uhr bzw. nach 18:00 

Uhr, zu Nachtzeiten, am Wochenende sowie an Feiertagen anbieten, 

wenn ja, wie viele, in welchem zeitlichen Rahmen, wie erfolgt die 

Vergütung? Bitte Begründen. 

 

93 Erfurter Kindertageseinrichtungen bieten aktuell Betreuungszeiten vor 

7:00 Uhr an (61 Einrichtungen ab 6:00 Uhr und 32 Einrichtungen ab 6:30). 

Betreuung nach 18:00 Uhr wird von einer Einrichtung im Rahmen der 

regulären Öffnungszeiten angeboten (bis 18:30 Uhr), drei 

Kindertageseinrichtungen ermöglichen dies bei vorliegendem Bedarf (zwei 

Einrichtungen bis 20:00 Uhr, eine Einrichtung bis 19 Uhr). Die Vergütung 

erfolgt im Rahmen der Kita-Finanzierung. 

Nacht-, Wochenend- bzw. Feiertagsbetreuung wird in den 

Kindertageseinrichtungen nicht angeboten.  

Die Öffnungszeiten der Erfurter Kindertageseinrichtungen sind in der 

jährlichen Bedarfsplanung dokumentiert, die Öffnung wird regelmäßig an die 

Bedarfe der Familien angepasst. 

Der Stadtverwaltung liegen keine Informationen über 

Kindertagespflegepersonen mit verbindlichen Betreuungszeiten vor 7:00 Uhr 

bzw. nach 18:00 Uhr, zu Nachtzeiten, am Wochenende sowie an Feiertagen 

vor. 

 

2. Wie bewertet die Stadtverwaltung die aktuelle Versorgungslage im 

Bereich Randzeitenbetreuung im Verhältnis zum nachgewiesenen 

Bedarf? 

 

Erweiterte Öffnungszeiten über 18:00 Uhr wurden in Kitas in den 

vergangenen Jahren kaum oder nicht genutzt. Die Stadtverwaltung schätzt 
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Sehr geehrter Herr Dr. Kachel, Erfurt,  
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ein, dass die bestehenden Möglichkeiten (siehe Frage 1) den aktuellen Bedarf abdecken können.  

 

3. Wurden in den vergangenen fünf Jahren konkrete Maßnahmen ergriffen, um den Ausbau 

flexibler Betreuungszeiten in der Kindertagespflege oder in den Kindergärten zu fördern, 

welche Ergebnisse wurden damit erzielt, gibt es Strategien für die Zukunft? 

 

Über die bestehenden Betreuungszeiten hinaus wurden in den vergangenen fünf Jahren keine 

weitergehenden Maßnahmen ergriffen. Aufgrund der diesbezüglichen Erfahrungen der letzten 

Jahre sind aktuell auch keine Maßnahmen geplant.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Horn 
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